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Sechste Verordnung
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem 

Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz
Vom 30. August 2016

Aufgrund des § 7 Abs. 1 und 2 des Thüringer Flücht-
lingsaufnahmegesetzes vom 16. Dezember 1997 (GVBl. 
S. 541), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 
2012 (GVBl. S. 468), verordnet das Ministerium für Migra-
tion, Justiz und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium und im Benehmen mit dem Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach 
dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 21. De-
zember 1999 (GVBl. S. 670), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 30. Oktober 2015 (GVBl. S. 179), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 1 werden die Worte "dieser Verordnung" durch die 
Verweisung "des § 2" ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 4 werden nach dem Wort "Gemeinschafts-
unterkunft" die Worte "zur Unterbringung von Aus-
ländern nach § 1 ThürFlüAG" eingefügt. 

b) In Satz 5 wird das Wort "Asylbewerbern" durch die 
Worte "Ausländern nach § 1 ThürFlüAG" ersetzt. 

c) Folgende Sätze werden angefügt:

"Während der in den Sätzen 4 und 5 genannten 
Zeiträume ist es zulässig, die Unterbringungsplät-
ze für anerkannte Flüchtlinge zu nutzen. Es ist si-
cherzustellen, dass im Fall der Zuweisung weite-
rer Personen, für die eine Aufnahmeverpfl ichtung 
nach § 1 ThürFlüAG besteht, kurzfristig die nach 
Satz 6 anderweitig belegten oder andere Unterbrin-
gungsplätze (Alternativplätze) zur Verfügung ste-
hen. Die Gewährung von Pauschalen nach Satz 1 
für die Bereitstellung von Alternativplätzen ist aus-
geschlossen."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
in Kraft.

Erfurt, den 30. August 201 6

Der Minister für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz 

Dieter Lauinger 

Thüringer Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung im mittleren und gehobenen Polizeivollzugsdienst (ThürAPOPVD) 

Vom 23. September 2016
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Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 des Thüringer Laufbahn-
gesetzes (ThürLaufbG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472 
-498-), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 2. Juli 
2016 (GVBl. S. 229), verordnet das Ministerium für Inne-
res und Kommunales:

Erster Teil
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Einrichtung der Vorbereitungsdienste

In der Fachrichtung des Polizeivollzugsdienstes sind fol-
gende Vorbereitungsdienste eingerichtet:
1. Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des mittleren Po-

lizeivollzugsdienstes und
2. Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen 

Polizeivollzugsdienstes.

§ 2
Geltungsbereich, Begriffsbestimmung

(1) Diese Verordnung regelt die Ausbildung und Prüfung 
im Vorbereitungsdienst der Laufbahn des mittleren Poli-
zeivollzugsdienstes und das Studium und die Prüfung im 
Vorbereitungsdienst der Laufbahn des gehobenen Poli-
zeivollzugsdienstes.

(2) Die Verordnung fi ndet Anwendung auf Anwärter, die
1. in den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des mittleren 

Polizeivollzugsdienstes (Auszubildende) und 
2. in den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des gehobe-

nen Polizeivollzugsdienstes (Studierende)
eingestellt wurden.

§ 3
Ziel der Ausbildung und des Studiums

Gemeinsames Ziel der Ausbildung und des Studiums ist 
es, die Kompetenzen der Auszubildenden und Studieren-
den zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu entwickeln 
und Polizeivollzugsbeamte heranzubilden, die nach ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Allgemeinbildung sowie ihren fachli-
chen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage sind, die 
Aufgaben ihrer Laufbahn selbstständig und eigenverant-
wortlich wahrzunehmen. Das Studium in der Laufbahn 
des gehobenen Polizeivollzugsdienstes umfasst zusätz-
lich die Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitsweisen, Fä-
higkeiten und Methoden. Zugleich sollen die soziale Kom-
petenz, Kreativität und körperliche Leistungsfähigkeit der 
Auszubildenden und Studierenden sowie ihr Verständnis 
für die gesellschaftspolitische Entwicklung im vereinten 
Europa gefördert werden.

§ 4
Einstellung in den Vorbereitungsdienst

(1) In den Vorbereitungsdienst einer Laufbahn des Polizei-
vollzugsdienstes kann eingestellt werden, wer
1. die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 

einschließlich der laufbahnrechtlichen Bildungsvoraus-
setzungen erfüllt,

2. noch nicht das 35. Lebensjahr vollendet hat,
3. mindestens 160 cm groß ist,
4. nach der Gesamtpersönlichkeit für die angestrebte 

Laufbahn geeignet erscheint,
5. nach polizeiärztlichem Gutachten polizeidiensttauglich 

ist und
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6. das Eignungsauswahlverfahren bestanden hat.
Die Einstellung ist zu versagen, wenn der Bewerber be-
reits einmal diesen Vorbereitungsdienst in Thüringen durch 
das endgültige Nichtbestehen einer notwendigen Prüfung 
nicht erfolgreich abgeschlossen hat.

(2) Die für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst zu-
ständige Behörde oder Bildungseinrichtung ergibt sich aus 
§ 7 des Thüringer Polizeiorganisationsgesetzes (ThürPOG) 
vom 25. Oktober 2011 (GVBl. S. 268) in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(3) Das Eignungsauswahlverfahren nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 6 dient der Feststellung der geistigen, persönlichen und 
körperlichen Eignung der Bewerber, es besteht grundsätz-
lich aus schriftlichen und mündlichen Bestandteilen sowie 
einem Sportleistungstest. Die Ausgestaltung des Eignungs-
auswahlverfahrens obliegt der für die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst zuständigen Behörde oder Bildungs-
einrichtung im Einvernehmen mit dem für die Polizei zu-
ständigen Ministerium.

(4) Das für die Polizei zuständige Ministerium kann im 
Einzelfall Ausnahmen von den Einstellungsvoraussetzun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zulassen. § 7 Abs. 1 
Satz 2 ThürLaufbG bleibt unberührt.

Zweiter Teil
Ausbildung, Studium und Prüfung für den mittleren 

und gehobenen Polizeivollzugsdienst

Erster Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 5
Allgemeine Gliederung, Verwendung während der 

Ausbildung und des Studiums

(1) Die Ausbildung in der Laufbahn des mittleren Polizei-
vollzugsdienstes und das Studium in der Laufbahn des 
gehobenen Polizeivollzugsdienstes gliedern sich in fach-
theoretische und berufspraktische Abschnitte. Die für die 
Ausbildung und das Studium zuständigen Bildungseinrich-
tungen der Thüringer Polizei führen die fachtheoretischen 
Abschnitte durch, die berufspraktischen Abschnitte (Prak-
tika) werden in den Behörden und Bildungseinrichtungen 
der Thüringer Polizei absolviert. Das Ableisten von Prak-
tika außerhalb der Thüringer Polizei ist für die Studieren-
den nach Maßgabe dieser Verordnung möglich.

(2) In begründeten Ausnahmefällen können Auszubildende 
und Studierende unter Berücksichtigung ihres Ausbildungs-
stands und mit Einverständnis des für die Polizei zuständi-
gen Ministeriums zur Einsatzunterstützung herangezogen 
werden. In diesen Fällen sind Ausnahmen von den Festle-
gungen des Ausbildungs- und Studienplans (§ 7) zum zeit-
lichen Ablauf der Ausbildung und des Studiums zulässig.

§ 6
Dienstaufsicht, Erholungsurlaub

(1) Dienstvorgesetzter der Auszubildenden und Studieren-
den nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Beamtengeset-

zes (ThürBG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472) in der 
jeweils geltenden Fassung ist der Leiter der für die Ein-
stellung in den Vorbereitungsdienst zuständigen Behörde 
oder Bildungseinrichtung.

(2) Der Leiter der für das Studium in der Laufbahn des ge-
hobenen Polizeivollzugsdienstes zuständigen Bildungs-
einrichtung ist Vorgesetzter der Studierenden nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 ThürBG. Weitere Vorgesetzte der Auszubil-
denden und Studierenden nach § 3 Abs. 2 Satz 2 ThürBG 
sind die für die Durchführung der Ausbildung und des Stu-
diums Beauftragten der zuständigen Bildungseinrichtun-
gen. Während der Praktika sind der Leiter der jeweiligen 
Behörde oder Bildungseinrichtung sowie darüber hinaus 
die mit der Durchführung der Praktika betrauten Bediens-
teten der Thüringer Polizei Vorgesetzte der Auszubilden-
den und Studierenden nach § 3 Abs. 2 Satz 2 ThürBG. 

(3) Die jeweils zuständigen Bildungseinrichtungen legen 
den Zeitraum fest, in dem der Erholungsurlaub zu nehmen 
ist. Die Genehmigung des Urlaubs obliegt grundsätzlich 
dem Dienstvorgesetzten der Auszubildenden und Studie-
renden, er kann die Befugnis auf Vorgesetzte nach Ab-
satz 2 Satz 3 einvernehmlich mit diesen übertragen.

§ 7
Ausbildungs- und Studienplan

(1) Die Einzelheiten der Ausbildung in der Laufbahn des 
mittleren Polizeivollzugsdienstes werden in einem Ausbil-
dungsplan geregelt. Dieser beinhaltet insbesondere 
1. die zeitliche und inhaltliche Gestaltung der jeweiligen 

Unterrichtsfächer, Leitthemen, Trainings sowie Praktika,
2. die Lernziele,
3. Regelungen zu den Leistungsnachweisen und
4. Regelungen zur Evaluation der Lehrveranstaltungen.

(2) Die Einzelheiten des Studiums in der Laufbahn des ge-
hobenen Polizeivollzugsdienstes werden in einem Studi-
enplan geregelt. Dieser beinhaltet insbesondere
1. die zeitliche und inhaltliche Gestaltung der Module,
2. die Reihenfolge der Module,
3. die Zulassung zu den Wahlmodulen,
4. die Lernziele,
5. die Stundenanteile der jeweiligen Fächer,
6. die Art und den Ablauf der Modulprüfungen sowie der An-

fertigung der Bachelorarbeit und deren Verteidigung und
7. die Durchführung der berufspraktischen Studienzeiten. 

(3) Der Studienplan setzt sich zusammen aus
1. dem Modulhandbuch einschließlich des Studienver-

laufplans,
2. der Ordnung für die Bachelorarbeit und deren Vertei-

digung (Bachelorordnung),
3. der Evaluationsordnung und 
4. der Richtlinie zur Durchführung der berufspraktischen 

Studienzeit (Praktikumsrichtlinie).

(4) Die Ausbildungs- und Studienpläne sind von den zu-
ständigen Bildungseinrichtungen, unter Beachtung der 
Vorgaben dieser Verordnung, entsprechend den Erfor-
dernissen von Lehre und Praxis fortzuentwickeln. Sie be-
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dürfen der Genehmigung des für die Polizei zuständigen 
Ministeriums.

§ 8
Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsakten

(1) Für jeden Auszubildenden in der Laufbahn des mittle-
ren Polizeivollzugsdienstes führt die zuständige Bildungs-
einrichtung eine Ausbildungsakte und das Prüfungsamt 
nach § 11 eine Prüfungsakte. In die Prüfungsakte sind 
aufzunehmen:
1. die Gesamtergebnisse der Ausbildungsabschnitte,
2. alle Klausuren des schriftlichen Teils der Laufbahnprü-

fung einschließlich deren Bewertung,
3. die Niederschriften zum mündlich-praktischen Teil der 

Laufbahnprüfung und 
4. eine Ausfertigung des Abschlusszeugnisses.

(2) Für jeden Studierenden in der Laufbahn des gehobenen 
Polizeivollzugsdienstes führt die zuständige Bildungsein-
richtung eine Studienakte und das Prüfungsamt nach § 11 
eine Prüfungsakte. In die Prüfungsakte sind aufzunehmen:
1. alle Leistungsnachweise einschließlich deren Bewer-

tung,
2. alle Niederschriften zu den Leistungsnachweisen,
3. die Bachelorarbeit einschließlich deren Bewertung,
4. die Niederschrift über die Verteidigung der Bachelor-

arbeit,
5. alle ausgestellten Prüfungsbescheinigungen,
6. alle Bewertungen während der berufspraktischen Stu-

dienzeiten,
7. je eine Ausfertigung

a) des Abschlusszeugnisses,
b) der Bachelorurkunde und
c) des ausgestellten Diploma Supplements sowie,

8. soweit beantragt, eine Ausfertigung des Prüfungszeug-
nisses in englischer Sprache (Transcript of Records).

(3) Die Aufbewahrungsfristen für die Akten bestimmen sich 
nach der Richtlinie über die Aufbewahrung von Schriftgut 
in der Verwaltung des Freistaats Thüringen vom 11. Juli 
2014 (StAnz. Nr. 30 S. 899) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die Bestimmungen des Thüringer Datenschutzge-
setzes in der Fassung vom 13. Januar 2012 (GVBl. S. 27) 
in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt.

(4) Auf Antrag können die Auszubildenden und Studierenden 
Einsicht in ihre bei den Bildungseinrichtungen geführten 
Akten nehmen. Der Antrag auf Einsichtnahme in die bei 
dem Prüfungsamt nach § 11 geführten Prüfungsakten ist 
innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntga-
be eines Prüfungsergebnisses schriftlich beim Prüfungsamt 
zu stellen. Die Einsicht wird grundsätzlich in der Geschäfts-
stelle des Prüfungsamtes gewährt und soll den Zeitraum 
von fünf Stunden nicht überschreiten. Die Einsichtnahme 
erfolgt unter Aufsicht.

§ 9
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes

(1) Für eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes gilt 
§ 19 Abs. 1 bis 5 ThürLaufbG.

(2) Die Verlängerung des Vorbereitungsdienstes im Fall 
des § 19 Abs. 4 Nr. 2 ThürLaufbG bedarf der Zustimmung 
des für die Polizei zuständigen Ministeriums.

§ 10
Bewertung der Leistungen

(1) Die während der Ausbildung und des Studiums sowie 
den Laufbahnprüfungen erbrachten Leistungen werden mit 
folgenden Rangpunkten und Noten bewertet:
15,00 bis 14,00 Rangpunkte = 
sehr gut (1) eine Leistung, die den An-

forderungen in besonde-
rem Maße entspricht;

13,99 bis 11,00 Rangpunkte = 
gut (2) eine Leistung, die den An-

forderungen voll entspricht;
10,99 bis 8,00 Rangpunkte = 
befriedigend (3) eine Leistung, die im Allge-

meinen den Anforderungen 
entspricht;

7,99 bis 5,00 Rangpunkte = 
ausreichend (4) eine Leistung, die zwar 

Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht;

4,99 bis 2,00 Rangpunkte =
mangelhaft (5) eine Leistung, die den An-

forderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhan-
den sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben 
werden könnten;

1,99 bis 0 Rangpunkte =
ungenügend (6) eine Leistung, die den 

Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst 
die Grundkenntnisse so 
lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden kön-
nen.

(2) Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt auf zwei De-
zimalstellen nach dem Komma; die dritte Dezimalstelle 
bleibt unberücksichtigt.

§ 11
Prüfungsamt

(1) Das Prüfungsamt ist bei dem für die Polizei zuständi-
gen Ministerium eingerichtet. Der Leiter des Prüfungsamtes 
und sein Vertreter müssen die Befähigung zum Richteramt 
besitzen. Sie werden von dem für die Polizei zuständigen 
Ministerium bestellt.

(2) Bei der Ausbildung in der Laufbahn des mittleren Poli-
zeivollzugsdienstes obliegt es dem Prüfungsamt, die Ein-
haltung der Bestimmungen des Prüfungsrechts sowie die 
Organisation und Durchführung des schriftlichen Teils der 
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Laufbahnprüfung zu gewährleisten. Das Prüfungsamt be-
stellt die Prüfer, legt Zeit, Ort und Modalitäten der jeweili-
gen Prüfungen einschließlich der zulässigen Hilfsmittel fest 
und entscheidet über alle Angelegenheiten, die im Zusam-
menhang mit der Laufbahnprüfung stehen, insbesondere 
über Zulassung, Verhinderung, Versäumnis, Rücktritt, Täu-
schung und Wiederholung der Prüfung.

(3) Im Studium in der Laufbahn des gehobenen Polizeivoll-
zugsdienstes obliegt es dem Prüfungsamt, die Einhaltung 
der Bestimmungen des Prüfungsrechts sowie die Organi-
sation und Durchführung der erforderlichen Prüfungen zu 
gewährleisten. Das Prüfungsamt bestellt die Prüfer, legt 
Zeit, Ort und Modalitäten der jeweiligen Prüfungen ein-
schließlich der zulässigen Hilfsmittel fest und entscheidet 
über alle Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit einer 
Prüfung stehen, insbesondere über Zulassung, Verhinde-
rung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Wiederholung 
der Prüfung. Das Prüfungsamt bestellt zudem den Vorsit-
zenden und die Mitglieder der Prüfungskommission nach 
§ 49 und entscheidet in entsprechender Anwendung des 
Satzes 2 über alle Angelegenheiten, die im Zusammen-
hang mit dem Zuerkennungsverfahren nach § 49 stehen.

(4) Für jede Prüfungsklausur in den Vorbereitungsdiens-
ten beider Laufbahnen werden dem Prüfungsamt durch die 
zuständige Bildungseinrichtung grundsätzlich sechs Wo-
chen vor dem Prüfungstermin je zwei Klausurvorschläge 
mit Lösungsskizze vorgelegt. Aus diesen Vorschlägen kann 
das Prüfungsamt nach pfl ichtgemäßem Ermessen mit oder 
ohne Änderungen die zu bearbeitende Prüfungsklausur be-
stimmen. Die Themen für die weiteren Leistungsnachwei-
se nach § 41 werden mit Ausnahme der mündlichen und 
handlungsorientierten Prüfungen durch das Prüfungsamt 
vorgegeben oder durch das Prüfungsamt aus Vorschlägen 
der zuständigen Bildungseinrichtung mit oder ohne Ände-
rungen ausgewählt.

(5) Das Prüfungsamt ist in Prüfungsangelegenheiten an 
Weisungen nicht gebunden. 

§ 12
Nichtöffentlichkeit, Anwesenheit von Beobachtern bei 

Prüfungen

(1) Die Prüfungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. § 44 
Abs. 6 bleibt unberührt. Die Beratungen über die Prüfungs-
ergebnisse sind nicht öffentlich.

(2) Das Prüfungsamt kann Vertretern des für die Polizei 
zuständigen Ministeriums, der Bildungseinrichtungen, der 
Einstellungsbehörde, Mitgliedern des Prüfungsamtes und 
aus besonderen Gründen auch anderen mit der Ausbildung 
und dem Studium befassten Personen die Anwesenheit 
während der Prüfungen, mit Ausnahme der Beratungen 
über die Prüfungsergebnisse, allgemein oder im Einzelfall 
gestatten. Es entscheidet zudem, ob in den dafür geeigne-
ten Fällen Prüfungen oder Teile davon unter Anwesenheit 
Dritter abzulegen sind. Soweit für Prüfungen ein Erstprü-
fer bestellt ist, kann das Prüfungsamt die Entscheidungs-
befugnis auf diesen übertragen. Das Thüringer Gleich-
stellungsgesetz vom 6. März 2013 (GVBl. S. 49) und das 

Thüringer Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 
13. Januar 2012 (GVBl. S. 1) bleiben unberührt.

§ 13
Versäumnis, Verhinderung, Rücktritt und Erleichterungen 

im Prüfungsverfahren

(1) Erscheint ein Auszubildender oder Studierender zu ei-
ner anberaumten Prüfung nicht oder wird eine zu erbringen-
de Prüfungsleistung nicht oder nicht rechtzeitig erbracht, so 
gilt diese als nicht bestanden und wird mit 0 Rangpunkten 
bewertet. Scheidet ein Auszubildender oder Studierender 
aus einer Prüfung vorzeitig aus, entscheidet das Prüfungs-
amt, ob und inwieweit die bis dahin erbrachten Prüfungs-
leistungen gewertet werden. 

(2) Die Rechtsfolge nach Absatz 1 Satz 1 tritt nicht ein, 
wenn der Auszubildende  oder der Studierende das Nicht-
erscheinen zum Prüfungstermin oder das Nichtabliefern 
der Prüfungsleistung hinreichend entschuldigt. In diesem 
Fall ist innerhalb einer Frist von bis zu sechs Wochen 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes eine neue Prüfung 
durchzuführen.

(3) Entschuldigungsgründe sind unverzüglich gegenüber 
dem Prüfungsamt geltend zu machen. Bei Erkrankung ist 
grundsätzlich ein ärztliches, auf Verlangen des Prüfungs-
amtes ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Die Entschei-
dung über die Art und Weise der Glaubhaftmachung von 
Entschuldigungsgründen erfolgt nach pfl ichtgemäßem Er-
messen.

(4) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Aus-
zubildende oder der Studierende von der Prüfung oder Tei-
len davon zurücktreten; Absatz 1 Satz 2 sowie die Absät-
ze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Auszubildende und Studierende mit vorübergehenden 
körperlichen Einschränkungen können beim Prüfungsamt 
beantragen, dass ihnen entsprechend ihrer Beeinträch-
tigungen angemessene Prüfungserleichterungen einge-
räumt werden. Das Prüfungsamt kann darüber hinaus für 
Auszubildende und Studierende, die schwerbehindert oder 
Schwerbehinderten gleichgestellt im Sinne des § 2 Abs. 2 
oder 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, so-
wie für Auszubildende und Studierende mit nicht nur vor-
übergehenden körperlichen Einschränkungen alternative 
Prüfungsleistungen zulassen, soweit es ihnen aufgrund 
ihrer Behinderung oder körperlichen Einschränkung un-
möglich ist, Prüfungen oder Teile davon zu absolvieren. 
Die Feststellung nicht nur vorübergehender körperlicher 
Einschränkungen obliegt dem Amtsarzt. Die Entscheidung 
über entsprechende Anträge erfolgt nach pfl ichtgemäßem 
Ermessen; Abweichungen vom Ausbildungs- oder Studi-
enplan sind zulässig.

§ 14
Täuschung und Ordnungsverstöße bei Prüfungen

(1) Einem Auszubildenden oder Studierenden, der bei ei-
ner Prüfungsleistung eine Täuschung versucht oder dazu 
beiträgt oder gegen die Ordnung verstößt, soll die Fortset-
zung der Prüfung unter Vorbehalt gestattet werden. Bei ei-
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ner erheblichen Störung kann der Auszubildende oder der 
Studierende von der weiteren Teilnahme an dem betreffen-
den Teil der Prüfung ausgeschlossen werden. Täuschungs-
versuche und Ordnungsverstöße sind zu dokumentieren.

(2) Besteht der Verdacht, dass ein benutztes Hilfsmittel un-
zulässig ist, ist der Aufsichtsführende befugt, dieses Hilfs-
mittel sicherzustellen. Hilfsmittel, die wegen einer Verän-
derung beanstandet werden, sind dem Prüfungsteilnehmer 
bis zur Ablieferung der Prüfungsarbeit, spätestens bis zum 
Ende der dafür vorgesehenen Arbeitszeit, zu belassen. 
Verhindert der Prüfungsteilnehmer die Sicherstellung oder 
nimmt er nach einer nach Satz 2 erfolgten Beanstandung 
eine Veränderung in dem Hilfsmittel vor, so kann die Prü-
fungsarbeit mit 0 Rangpunkten bewertet werden. Entspre-
chende Vorkommnisse sind zu dokumentieren.

(3) Über die Folgen eines Verstoßes nach den Absätzen 1 
oder 2 oder einer Täuschungshandlung, die nach Abgabe 
einer Prüfungsleistung festgestellt wird, entscheidet das 
Prüfungsamt. Es kann je nach Schwere der Verfehlung die 
Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistungen 
anordnen oder die Prüfungsleistungen mit 0 Rangpunk-
ten bewerten.

(4) Wird eine Täuschung erst nach Abschluss der Prü-
fungsleistung bekannt oder kann sie erst nach Abschluss 
der Prüfungsleistung nachgewiesen werden, kann das Prü-
fungsamt nachträglich die Prüfung für nicht bestanden er-
klären. Die Entscheidung ist innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren nach dem Tag der jeweiligen Prüfungsleistung zu-
lässig. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Der Betroffene ist vor der Entscheidung zu hören.

§ 15
Mängel im Prüfungsverfahren

Erweist sich das Prüfungsverfahren als mit Mängeln be-
haftet, die die Chancengleichheit nicht nur unerheblich 
berühren, kann das Prüfungsamt von Amts wegen oder 
auf unverzügliche Beanstandung durch den Betroffenen 
die Wiederholung der Prüfung oder einzelner Teile da-
von anordnen.

§ 16
Beendigung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst in der Laufbahn des mittle-
ren Polizeivollzugsdienstes ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn dem Auszubildenden das Bestehen der Lauf-
bahnprüfung schriftlich bekannt gegeben worden ist. Der 
Zeitpunkt der Beendigung des Beamtenverhältnisses auf 
Widerruf bestimmt sich nach § 21 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Thür-
LaufbG in Verbindung mit § 21 Abs. 4 Satz 2 ThürLaufbG.

(2) Der Vorbereitungsdienst in der Laufbahn des gehobe-
nen Polizeivollzugsdienstes ist erfolgreich abgeschlossen, 
wenn dem Studierenden das Bestehen aller Bestandteile 
der Bachelorprüfung schriftlich bekannt gegeben worden 
ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Auszubildende und Studierende, die die Einstellungsvo-
raussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 und 5 nicht mehr er-
füllen, können auf der Grundlage des § 23 Abs. 4 des Be-
amtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) 
in der jeweils geltenden Fassung aus dem Vorbereitungs-
dienst entlassen werden.

Zweiter Abschnitt
Ausbildung und Prüfung für den mittleren 

Polizeivollzugsdienst

§ 17
Zuständige Bildungseinrichtung

Die Zuständigkeit für die Ausbildung in der Laufbahn des 
mittleren Polizeivollzugsdienstes ergibt sich aus § 7 des 
Thüringer Polizeiorganisationsgesetzes.

§ 18
Dauer der Ausbildung

Die Ausbildung dauert zwei Jahre, für die Mitglieder der 
Sportfördergruppe der Thüringer Polizei beträgt die Regel-
ausbildungszeit bis zu vier Jahre.

§ 19
Gliederung und Inhalt der Ausbildung

(1) Die Ausbildung erfolgt innerhalb der Ausbildungsab-
schnitte I und II in Form von Fachunterricht, Leitthemen 
und Trainings. Leitthemen sind in sich abgeschlossene 
Ausbildungskomplexe, in denen in exemplarischen polizei-
lichen Einsatzsituationen der Erwerb angestrebter Fähig-
keiten und Fertigkeiten fächerübergreifend und leistungs-
orientiert gefördert wird. Das Praktikum ist Bestandteil des 
Ausbildungsabschnitts II.

(2) Gegenstand der Ausbildung sind die nachfolgenden 
Unterrichtsfächer, Leitthemen und Trainings:
1. Unterrichtsfächer sind:

a) Eingriffsrecht,
b) Verkehrsrecht,
c) Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
d) Staats- und Verfassungsrecht,
e) Dienst- und Einsatzlehre,
f) Besonderes Polizeirecht,
g) Kriminalistik und Kriminologie,
h) Öffentliches Dienstrecht,
i) Polizei und Gesellschaft,
j) Deutsch,
k) Psychologie,
l) Englisch,
m) Berufsethik sowie
n) Informationstechnik.

2. Leitthema des Ausbildungsabschnitts I ist:
 Grundlagen des polizeilichen Einsatz- und Streifen-

dienstes.
3. Leitthemen des Ausbildungsabschnitts II sind:

a) Verkehrsunfallaufnahme I,
b) Kriminalitätsbekämpfung I,
c) Konfl ikte im sozialen Nahraum,
d) Kriminalitätsbekämpfung II,
e) Verkehrsüberwachung sowie



 Nr. 8 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 13. Oktober 2016     493

f) Verkehrsunfallaufnahme II.
4. Trainings sind:

a) Eingriffstechniken,
b) Nichtschießen/Schießen,
c) Sport,
d) Verhaltenstraining,
e) Fahr- und Sicherheitstraining sowie
f) Training von Einsatzeinheiten.

§ 20
Leistungsnachweise und -bewertung

(1) Während der Ausbildung haben die Auszubildenden 
schriftliche, mündliche und praktische Leistungsnachwei-
se sowie Leistungsnachweise in Form von Befähigungs-
nachweisen zu erbringen. Die Bearbeitungszeit der schrift-
lichen Leistungsnachweise soll 60 Minuten nicht unter- und 
240 Minuten nicht überschreiten. Die Zuordnung der Leis-
tungsnachweise zu den Unterrichtsfächern, Leitthemen 
und Trainings sowie die Bestimmung des zeitlichen Um-
fangs erfolgt im Ausbildungsplan. Die Bewertung der Leis-
tungsnachweise richtet sich nach § 10.

(2) Über das Versäumnis, die Verhinderung und den 
Rücktritt entscheidet die zuständige Bildungseinrichtung 
in entsprechender Anwendung des § 13.

(3) Das Gesamtergebnis eines Unterrichtsfachs, Leitthe-
mas oder Trainings ergibt sich aus dem arithmetischen Mit-
tel der Bewertungen der jeweiligen Leistungsnachweise. 
Der Ausbildungsplan kann unterschiedliche Gewichtun-
gen der einzelnen Leistungsnachweise für das Gesamt-
ergebnis vorsehen.

(4) In den Trainings Eingriffstechniken und Sport wird das 
Gesamtergebnis jeweils mit 0 Rangpunkten gewertet, 
wenn ein Leistungsnachweis mit weniger als 2,00 Rang-
punkten bewertet wird.

(5) Die Gesamtergebnisse der Unterrichtsfächer, Leitthe-
men und Trainings nach Absatz 3 gehen anteilig nach ei-
ner im Ausbildungsplan bestimmten Gewichtung in das 
Gesamtergebnis des jeweiligen Ausbildungsabschnitts ein.

§ 21
Praktikum

(1) Im Ausbildungsabschnitt II wird ein Praktikum durch-
geführt. Gegenstand des Praktikums ist die Ausbildung im 
Einsatz- und Streifendienst einer Landespolizeiinspektion 
oder Polizeiinspektion (Praktikumsdienststelle) nach Maß-
gabe des Ausbildungsplans.

(2) Die zuständige Bildungseinrichtung organisiert zusam-
men mit der Landespolizeidirektion das Praktikum. Die 
Praktikumsdienststelle beauftragt einen geeigneten Beam-
ten des mittleren oder gehobenen Polizeivollzugsdienstes 
mit der Anleitung, Ausbildung und Betreuung der Auszubil-
denden (Praxisanleiter). Die Unterweisung der Praxisanlei-
ter obliegt der zuständigen Bildungseinrichtung.

(3) Die Auszubildenden führen für die Dauer des Prakti-
kums einen tagesbezogenen Tätigkeitsnachweis.

(4) Die Bewertung des Praktikums erfolgt durch den Pra-
xisanleiter des Auszubildenden. Die zuständige Bildungs-
einrichtung stellt hierfür einheitliche Formulare zur Verfü-
gung. Das arithmetische Mittel der Bewertung fl ießt als 
Praktikumsergebnis anteilig nach einer im Ausbildungs-
plan bestimmten Gewichtung in das Gesamtergebnis des 
Ausbildungsabschnittes II ein.

§ 22
Ausbildungskonferenz

(1) Die zuständige Bildungseinrichtung beruft zur Fest-
stellung der Ausbildungsergebnisse zum Ende eines je-
den Ausbildungsabschnitts oder bei Bedarf eine Ausbil-
dungskonferenz ein.

(2) Die Ausbildungskonferenz besteht aus einem Beamten 
des höheren Polizeivollzugsdienstes oder einem Bediens-
teten mit vergleichbarer Qualifi kation als Vorsitzendem und 
aus den Lehrkräften, die den Auszubildenden, dessen In-
teressen berührt sind, unterrichtet haben.

(3) Die Ausbildungskonferenz beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Sie ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende 
und mindestens acht Lehrkräfte nach Absatz 2 anwesend 
sind. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Über die Beschlüsse der Ausbil-
dungskonferenz ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Be-
ratungen der Ausbildungskonferenz sind nicht öffentlich.

§ 23
Nichtbestehen eines Ausbildungsabschnitts, 

Wiederholung

(1) In den Ausbildungsabschnitt II wird nicht übernommen, 
wer in den Gesamtergebnissen der Unterrichtsfächer, der 
Trainings oder des Leitthemas des Ausbildungsabschnitts I
a) in einem Unterrichtsfach, Training oder dem Leitthema 

weniger als 2,00 Rangpunkte,
b) in mehr als einem Unterrichtsfach, Training oder dem 

Leitthema weniger als 5,00 Rangpunkte oder
c) nicht mindestens ein arithmetisches Mittel von 5,00 

Rangpunkten
erreicht hat.

(2) Darüber hinaus wird in den Ausbildungsabschnitt II nicht 
übernommen, wer einen Befähigungsnachweis des Aus-
bildungsabschnitts I nach Maßgabe des Ausbildungsplans 
nicht oder nicht erfolgreich erbracht hat oder nicht im Besitz 
einer Fahrerlaubnis ist, die mindestens zum Führen von 
Fahrzeugen der Klasse B nach § 6 Abs. 1 Satz 1 der Fahr-
erlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1980) in der jeweils geltenden Fassung berechtigt.

(3) Die zuständige Bildungseinrichtung kann in begrün-
deten Fällen Ausnahmen von den Regelungen des Ab-
satzes 2 zulassen.

(4) Der Ausbildungsabschnitt II gilt als nicht bestanden, 
wenn der Auszubildende im Gesamtergebnis der Unter-
richtsfächer, der Trainings oder der Leitthemen des Aus-
bildungsabschnittes II
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1. in einem Unterrichtsfach, Training oder Leitthema we-
niger als 2,00 Rangpunkte,

2. in mehr als einem Unterrichtsfach, Training oder Leit-
thema weniger als 5,00 Rangpunkte,

3. im Praktikum weniger als 5,00 Rangpunkte oder
4. nicht mindestens ein arithmetisches Mittel von 5,00 

Rangpunkten
erreicht hat. Darüber hinaus gilt der Ausbildungsabschnitt 
II als nicht bestanden, wenn der Auszubildende einen Be-
fähigungsnachweis des Ausbildungsabschnitts II nach 
Maßgabe des Ausbildungsplans nicht oder nicht erfolg-
reich erbracht hat.

(5) Die zuständige Bildungseinrichtung gibt den Auszubil-
denden das Nichtbestehen eines Ausbildungsabschnitts 
schriftlich bekannt.

(6) Die Ergebnisse der jeweiligen Ausbildungsabschnitte 
sind Prüfungen im Sinne des § 21 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Thür-
LaufbG. Auszubildende, die einen Ausbildungsabschnitt 
nicht bestanden haben, können diesen einmal wiederho-
len. Sie werden in den nachfolgenden Einstellungsjahr-
gang zurückversetzt. Die damit einhergehende Verlän-
gerung des Vorbereitungsdienstes richtet sich nach § 9.

§ 24
Laufbahnprüfung

Die Laufbahnprüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlich-praktischen Teil. Der schriftliche Teil geht 
dem mündlich-praktischen Teil voraus.

§ 25
Zulassung und Durchführung des schriftlichen Teils der 

Laufbahnprüfung

(1) Zum schriftlichen Teil der Laufbahnprüfung ist zuge-
lassen, wer den Ausbildungsabschnitt II bestanden hat.

(2) Der schriftliche Teil der Laufbahnprüfung besteht aus 
drei unter Aufsicht anzufertigenden Klausuren mit jeweils 
240 Minuten Bearbeitungszeit. Die Klausuren sollen sich 
an den Leitthemen orientieren. Den Auszubildenden sind 
die Zuordnung der Leitthemen zur Klausur, die Prüfungs-
termine sowie die zur Bearbeitung der Klausur zulässigen 
Hilfsmittel mindestens vier Wochen vor dem Prüfungster-
min bekannt zu geben.

(3) Der schriftliche Teil der Laufbahnprüfung wird innerhalb 
einer Kalenderwoche an nicht aufeinanderfolgenden Ar-
beitstagen durchgeführt. Jede Klausur ist separat in einem 
verschlossenen und versiegelten Umschlag aufzubewah-
ren. Der Umschlag wird erst am jeweiligen Tag der Klausur 
in Anwesenheit der zu prüfenden Auszubildenden geöffnet.

(4) Das Ablegen der Klausuren ist vom Prüfungsamt so 
zu gestalten, dass die Anonymität der zu Prüfenden ge-
währleistet ist.

(5) Vor Beginn jeder Klausur sind die Auszubildenden vom 
Aufsicht führenden Bediensteten über die Folgen einer 
Täuschung oder eines Täuschungsversuchs zu belehren. 
Die Belehrung ist zu protokollieren.

(6) Über den Verlauf jeder Klausur wird vom Aufsicht füh-
renden Bediensteten eine Niederschrift gefertigt, in welcher 
der Zeitpunkt des Beginns der Bearbeitung, der Zeitpunkt 
der Abgabe, Unterbrechungszeiten sowie etwaige beson-
dere Vorkommnisse verzeichnet sind. Die Niederschrift ist 
vom Aufsicht führenden Bediensteten zu unterschreiben.

§ 26
Bewertung des schriftlichen Teils der Laufbahnprüfung

(1) Bei der Bewertung der Klausuren sind neben dem 
fachlichen Inhalt der Lösung auch die systematische und 
sprachliche Darstellung sowie die äußere Form zu be-
rücksichtigen.

(2) Die Bewertung wird von den hauptamtlichen Lehrkräf-
ten der zuständigen Bildungseinrichtung vorgenommen. 
Jede Klausur wird durch einen Erst- und Zweitkorrektor 
bewertet. Die Korrektoren haben ihre Bewertungen schrift-
lich zu begründen.

(3) Weichen die Bewertungen des Erst- und Zweitkorrek-
tors um nicht mehr als 3,00 Rangpunkte voneinander ab, 
so gilt das arithmetische Mittel. Bei größeren Abweichun-
gen bestimmt das Prüfungsamt noch einen Drittkorrektor. 
Aus den Ergebnissen des Erst-, Zweit- und Drittkorrektors 
wird dann das arithmetische Mittel gebildet.

(4) Der schriftliche Teil der Laufbahnprüfung ist bestanden, 
wenn zwei Klausuren mit jeweils mindestens 5,00 Rang-
punkten und keine Klausur mit weniger als 2,00 Rang-
punkten bewertet und im arithmetischen Mittel aller drei 
Klausuren mindestens 5,00 Rangpunkte erreicht wurden.

(5) Das Prüfungsamt bildet das Ergebnis des schriftlichen 
Teils der Laufbahnprüfung aus dem arithmetischen Mittel 
der erreichten Rangpunkte der Klausuren. Die Bewertung 
der einzelnen Klausuren sowie das Ergebnis des schrift-
lichen Teils der Laufbahnprüfung sind dem Auszubilden-
den durch das Prüfungsamt spätestens eine Woche vor 
dem mündlich-praktischen Teil der Laufbahnprüfung be-
kannt zu geben.

§ 27
Prüfungskommissionen, Prüfer

(1) Zur Durchführung des mündlich-praktischen Teils der 
Laufbahnprüfung in der Laufbahn des mittleren Polizeivoll-
zugsdienstes bestellt das Prüfungsamt Prüfungskommis-
sionen. Jeder Prüfungskommission ist eine angemesse-
ne Anzahl von zu prüfenden Auszubildenden zuzuordnen. 
Jede Prüfungskommission soll nicht mehr als 50 Auszu-
bildende prüfen.

(2) Eine Prüfungskommission nach Absatz 1 setzt sich aus 
folgenden Prüfern zusammen:
1. einem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes 

als Vorsitzendem und
2. vier Beamten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes, 

davon mindestens zwei hauptamtlichen Lehrkräften, 
als Prüfern.

Anstelle von Polizeivollzugsbeamten können auch andere 
Bedienstete mit entsprechenden Qualifi kationen zu Prüfern 
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bestellt werden. Der Leiter des Prüfungsamtes und sein 
Stellvertreter sind Prüfer.

(3) Eine Prüfungskommission ist in der Besetzung nach 
Absatz 2 beschlussfähig. Die Entscheidungen erfolgen 
mit Stimmenmehrheit; Stimmenenthaltungen sind nicht 
zulässig.

(4) Die Prüfer sind in ihren Prüfungsentscheidungen un-
abhängig und an Weisungen nicht gebunden.

§ 28
Zulassung, Durchführung und Bewertung des

 mündlich-praktischen Teils der Laufbahnprüfung

(1) Zum mündlich-praktischen Teil der Laufbahnprüfung ist 
zugelassen, wer den schriftlichen Teil der Laufbahnprüfung 
bestanden hat. Ist der schriftliche Teil der Laufbahnprüfung 
nicht bestanden, gibt das Prüfungsamt dem Auszubilden-
den schriftlich bekannt, dass er zum mündlich-praktischen 
Teil der Laufbahnprüfung nicht zugelassen ist.

(2) Die Prüfungskommissionen führen den mündlich-
praktischen Teil der Laufbahnprüfung durch. Jeder Prü-
fungskommission werden durch die zuständige Bil-
dungseinrichtung die zu prüfenden Auszubildenden im 
Losverfahren namentlich zugeordnet. Der mündlich-
praktische Teil der Laufbahnprüfung dient der Feststellung, 
ob der Auszubildende befähigt ist, polizeiliche Einsatzsitua-
tionen zu bewältigen und das polizeiliche Handeln rechtlich 
zu würdigen. Sie soll sich insbesondere auf Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Fertigkeiten erstrecken, die nicht Gegen-
stand des schriftlichen Teils der Laufbahnprüfung waren.

(3) Die jeweilige Prüfungskommission bestimmt anhand 
der Gesamtergebnisse der Ausbildungsabschnitte und der 
Ergebnisse des schriftlichen Teils der Laufbahnprüfung die 
Themen des mündlich-praktischen Teils der Laufbahnprü-
fung. Der mündlich-praktische Teil der Laufbahnprüfung 
wird als fächerübergreifende Prüfung auf der Grundlage 
der Leitthemen durchgeführt. Die Anzahl der Leitthemen, 
die Gegenstand des mündlich-praktischen Teils der Lauf-
bahnprüfung sein sollen, sind je Auszubildenden auf drei 
zu begrenzen und spätestens eine Woche vor Beginn des 
mündlich-praktischen Teils der Laufbahnprüfung durch 
die Prüfungskommissionen bekannt zu geben. Es wer-
den höchstens zwei Auszubildende gemeinsam geprüft, 
die Prüfungsdauer soll 60 Minuten nicht überschreiten.

(4) Die jeweilige Prüfungskommission bewertet die einzel-
ne Prüfungsleistung des Auszubildenden, ermittelt das Er-
gebnis des mündlich-praktischen Teils der Laufbahnprü-
fung und gibt dies dem Auszubildenden bekannt. In das 
Ergebnis des mündlich-praktischen Teils der Laufbahnprü-
fung gehen die Bewertung der Bewältigung polizeilicher 
Einsatzsituationen zu 70 vom Hundert und die Bewertung 
der rechtlichen Würdigung des polizeilichen Handelns zu 
30 vom Hundert ein.

(5) Der mündlich-praktische Teil der Laufbahnprüfung ist 
bestanden, wenn er mit mindestens 5,00 Rangpunkten 
bewertet wurde.

§ 29
Bestehen der Laufbahnprüfung, Prüfungsergebnis

(1) Die Laufbahnprüfung ist bestanden, wenn sowohl der 
schriftliche Teil als auch der mündlich-praktische Teil der 
Laufbahnprüfung bestanden sind.

(2) Im Anschluss an den mündlich-praktischen Teil der 
Laufbahnprüfung ermittelt die jeweilige Prüfungskommis-
sion das erreichte Prüfungsergebnis und gibt es dem Aus-
zubildenden mündlich bekannt.

(3) Das Ergebnis der Laufbahnprüfung ergibt sich
1. zu 25 vom Hundert aus dem Ergebnis des Ausbildungs-

abschnitts I,
2. zu 35 vom Hundert aus dem Ergebnis des Ausbildungs-

abschnitts II,
3. zu 25 vom Hundert aus dem Ergebnis des schriftlichen 

Teils der Laufbahnprüfung sowie 
4. zu 15 vom Hundert aus dem Ergebnis des mündlich-

praktischen Teils der Laufbahnprüfung.
§ 10 Abs. 2 gilt entsprechend.

(4) Das Prüfungsamt gibt dem Auszubildenden eine nicht 
bestandene Laufbahnprüfung schriftlich bekannt.

§ 30
Wiederholung von Prüfungen

(1) Sowohl der schriftliche Teil als auch der mündlich-prak-
tische Teil der Laufbahnprüfung kann im Fall des Nichtbe-
stehens einmal wiederholt werden. Die Entscheidung über 
eine zweite Wiederholung in begründeten Ausnahmefällen 
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 ThürLaufbG trifft das Prüfungs-
amt; der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Tag der Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Wie-
derholungsprüfung schriftlich beim Prüfungsamt zu stel-
len und zu begründen.

(2) Der nicht bestandene Teil der Laufbahnprüfung soll in-
nerhalb von drei Monaten wiederholt werden.

(3) Die Verlängerung der Ausbildung im Fall der Wiederho-
lung richtet sich nach § 19 Abs. 4 ThürLaufbG.

§ 31
Beurkundung des Prüfungshergangs

Über den Verlauf und das Ergebnis des mündlich-
praktischen Teils der Laufbahnprüfung ist eine Niederschrift 
anzufertigen. In die Niederschrift werden
1. Ort, Tag und Dauer der Prüfung,
2. die Namen der Mitglieder der Prüfungskommission,
3. die Namen der Prüfungsteilnehmer,
4. die Dokumentation der wesentlichen Prüfungsinhalte 

und
5. alle Entscheidungen der Prüfungskommission
aufgenommen. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern 
der Prüfungskommission zu unterzeichnen.
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§ 32
Abschlusszeugnis

(1) Das Prüfungsamt fertigt in Zusammenarbeit mit der 
zuständigen Bildungseinrichtung über das Ergebnis der 
bestandenen Laufbahnprüfung ein Abschlusszeugnis aus. 
Es beinhaltet das Gesamtergebnis mit Rangpunkten und 
Note. Das Abschlusszeugnis wird durch den Leiter des 
Prüfungsamtes unterzeichnet und gesiegelt.

(2) Wer die Laufbahnprüfung endgültig nicht bestanden 
hat, erhält von der zuständigen Bildungseinrichtung ein 
Zertifi kat über die Dauer der Ausbildung und deren Inhalt.

Dritter Abschnitt
Studium und Prüfung für den gehobenen 

Polizeivollzugsdienst

§ 33
Zuständige Bildungseinrichtung

Die Zuständigkeit für den Studiengang in der Laufbahn des 
gehobenen Polizeivollzugsdienstes ergibt sich aus § 7 des 
Thüringer Polizeiorganisationsgesetzes. Die zuständige 
Bildungseinrichtung hat die Aufgabe, den Bachelorstudien-
gang innerhalb des Vorbereitungsdienstes für die Laufbahn 
des gehobenen Polizeivollzugsdienstes durchzuführen.

§ 34
Dauer des Studiums

Das Bachelorstudium dauert drei Jahre.

§ 35
Gliederung und Inhalt des Studiums

(1) Das Studium gliedert sich in Module. Module sind in 
sich abgeschlossene, thematisch umschriebene, interdis-
ziplinäre Lerneinheiten innerhalb der fachtheoretischen 
und berufspraktischen Studienzeiten. Die Vermittlung po-
lizeispezifi scher Fertigkeiten erfolgt in handlungsorientier-
ten Modulen als Bestandteil der fachtheoretischen Studi-
enzeit. Die Bachelorarbeit einschließlich ihrer Verteidigung 
bildet ein gesondertes Modul. Im zweiten und dritten Stu-
dienjahr sind mindestens zwei Wahlpfl ichtmodule anzu-
bieten. Die berufspraktische Studienzeit ist in mindestens 
zwei Module zu unterteilen.

(2) Das Studium umfasst Inhalte aus den Bereichen der 
Rechts-, Kriminal-, Sozial- und Führungswissenschaften 
sowie der Einsatzlehre mit den Schwerpunkten:
1. Staats- und Verfassungsrecht, Strafrecht, Strafpro-

zessrecht, Polizei- und Ordnungsrecht, allgemeines 
Verwaltungsrecht, öffentliches Dienstrecht, Verkehrs-
recht, Zivilrecht, besonderes Polizeirecht (insbesondere 
Ausländerrecht, Betäubungsmittelrecht, Datenschutz-
recht, Europarecht, Jugendschutzrecht, Umweltrecht, 
Versammlungsrecht, Waffenrecht),

2. Einsatzlehre, Kriminalistik, Kriminologie, Kriminaltech-
nik, Informations- und Kommunikationstechnik, Ver-
kehrslehre,

3. Psychologie, Soziologie, Methodik des wissenschaft-
lichen Arbeitens, Berufsethik, Fremdsprachen,

4. Führung und Zusammenarbeit sowie
5. Polizeieinsatztraining.

(3) Die Ausgestaltung der Module mit konkreten Zielen, In-
halten und Methoden erfolgt im Modulhandbuch.

§ 36
Leistungspunkte

(1) Allen Modulen werden Leistungspunkte zugeordnet. Die 
Leistungspunkte sind eine Maßeinheit für die Gesamtbe-
lastung der Studierenden.

(2) Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt auf der Grund-
lage des Europäischen Systems zur Anrechnung von Stu-
dienleistungen (European Credit Transfer and Accumula-
tion System -ECTS-). Ein Leistungspunkt entspricht einer 
Arbeitsbelastung von 30 Zeitstunden. Die gesamte Arbeits-
belastung im Studiengang beträgt 5 400 Zeitstunden ein-
schließlich des Selbststudiums, was 180 Leistungspunk-
ten entspricht.

(3) Die Verteilung der Leistungspunkte regelt das Modul-
handbuch. Die Gutschrift der Leistungspunkte erfolgt nur 
nach dem erfolgreichen Abschluss eines Moduls. 

§ 37
Fachtheoretische Studienzeiten

(1) Die Module der fachtheoretischen Studienzeiten glie-
dern sich insbesondere in Vorlesungen, Übungen, Repe-
titorien, Seminare, Projekte, Exkursionen, handlungsori-
entierte Trainings sowie das Selbststudium.

(2) Das Selbststudium ist integraler Bestandteil des Studi-
engangs, dem eine besondere Bedeutung zur Vertiefung 
der Lehrinhalte und zur Festigung der berufl ich erforder-
lichen Fähigkeit zu kritischem, methodischem und kreati-
vem Denken zukommt. Ziel ist die Befähigung der Studie-
renden zu eigenständiger wissenschaftlicher Bearbeitung 
komplexer Aufgaben.

(3) Für die Studierenden besteht für die fachtheoretischen 
Studienzeiten mit Ausnahme des Selbststudiums Anwe-
senheitspfl icht, soweit sie durch die zuständige Bildungs-
einrichtung im Einzelfall nicht befreit sind. Die Anwesenheit 
ist von der zuständigen Bildungseinrichtung in geeigneter 
Weise zu dokumentieren.

§ 38
Berufspraktische Studienzeiten

(1) Die berufspraktischen Studienzeiten (Praktika) umfas-
sen die Module des Studiums in fachbezogenen Schwer-
punktbereichen des gehobenen Polizeivollzugsdienstes. 
Die Studierenden sollen die in den fachtheoretischen Stu-
dienzeiten erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten praxis-
gerecht anwenden lernen und befähigt werden, gewonnene 
praktische Erfahrungen mit fachtheoretischen Lehrinhalten 
zu verbinden. Während der Praktika ist eine selbstständi-
ge, eigenverantwortliche Tätigkeit innerhalb verschiede-
ner Praktikumsstationen anzustreben. Praktika im Aus-
land sind nach Maßgabe der Praktikumsrichtlinie zulässig.
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(2) Zu den Praktika wird nur zugelassen, wer im Besitz 
einer Fahrerlaubnis ist, die mindestens zum Führen von 
Fahrzeugen der Klasse B nach § 6 Abs. 1 Satz 1 der Fahr-
erlaubnis-Verordnung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1980) in der jeweils geltenden Fassung berechtigt. Die 
zuständige Bildungseinrichtung kann hiervon Ausnahmen 
zulassen. Ausnahmen können insbesondere zugelassen 
werden, wenn im Einzelfall wegen besonderer persönli-
cher Verhältnisse das Erfordernis einer Fahrerlaubnis un-
billig wäre.

(3) Für die Koordination und organisatorische Betreuung 
der Studierenden während der Praktika bestimmen die Be-
hörden der Thüringer Polizei jeweils einen Beamten des ge-
hobenen Polizeivollzugsdienstes (Praktikumsbetreuer). Die 
Praktikumsstationen (Praktikumsdienststellen) der Thürin-
ger Polizei sind für die Anleitung und Ausbildung der Stu-
dierenden während der Praktika verantwortlich. Die Unter-
weisung der Praktikumsbetreuer obliegt der zuständigen 
Bildungseinrichtung. Für die Praktikumsstationen außer-
halb der Thüringer Polizei regelt die Praktikumsrichtlinie 
das Entsprechende.

(4) Das Praktikum im jeweiligen Modul ist bestanden, wenn 
die enthaltenen Praktikumsstationen jeweils mit mindes-
tens 5,00 Rangpunkten bewertet und in der Gesamtbe-
wertung mindestens 5,00 Rangpunkte erreicht wurden. 
Die Praktikumsbetreuer erstellen über die Leistungen 
der Studierenden jeweils schriftliche Bewertungsbeiträ-
ge durch die Vergabe von Rangpunkten. Die Gesamtbe-
wertung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Be-
wertungsbeiträge.

(5) Praktikumszeiten, die nicht in die Bewertung einfl ießen, 
dürfen den Zeitraum von acht Wochen in der gesamten 
Studienzeit nicht überschreiten. Für die Zeiten nach Satz 1 
erhalten die Studierenden eine Teilnahmebescheinigung.

(6) Nähere Regelungen zur Gliederung, Organisation, 
Durchführung und Bewertung der Praktika erfolgen in der 
Praktikumsrichtlinie.

§ 39
Bachelorprüfung, Laufbahnbefähigung

(1) Mit der Bachelorprüfung soll der Studierende nachwei-
sen, dass er die zur Erfüllung der Aufgaben in der Laufbahn 
des gehobenen Polizeivollzugsdienstes notwendigen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie die be-
rufspraktischen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben hat.

(2) Die Bachelorprüfung besteht aus den fachtheoreti-
schen Modulprüfungen (§ 41), der Bachelorarbeit (§ 43) 
einschließlich ihrer Verteidigung (§ 44) sowie den Prakti-
ka (§ 38). Sie ist bestanden, wenn das Gesamtergebnis 
nach § 46 eine Bewertung von mindestens 5,00 Rang-
punkten ergibt.

(3) Durch das Bestehen der Bachelorprüfung wird die Lauf-
bahnbefähigung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
erworben.

§ 40
Prüfer

(1) In Prüfungen der Laufbahn des gehobenen Polizei-
vollzugsdienstes sind der Leiter des Prüfungsamtes und 
sein Stellvertreter Prüfer. Als weitere Prüfer können be-
stellt werden:
1. hauptamtliche Lehrkräfte,
2. Lehrbeauftragte innerhalb ihres Lehrauftrags,
3. Beamte des höheren Polizeivollzugsdienstes und des 

höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes und
4. mit der Ausbildung in den fachtheoretischen und be-

rufspraktischen Studienzeiten betraute Personen.

(2) Die Prüfer sind in ihren Prüfungsentscheidungen un-
abhängig und an Weisungen nicht gebunden.

§ 41
Fachtheoretische Modulprüfungen

(1) In jedem fachtheoretischen Modul ist eine Modulprü-
fung abzulegen. Die Prüfung kann modulbegleitend, modul-
abschließend oder eine Kombination von modulbegleiten-
der und modulabschließender Art sein und aus mehreren 
Teilprüfungen bestehen.

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu einer Modulprü-
fung ist, dass der Studierende die vorhergehenden Modul-
prüfungen bestanden hat. In begründeten Ausnahmefäl-
len kann das Prüfungsamt die Ablegung der Modulprüfung 
unter dem Vorbehalt des Bestehens der vorhergehenden 
Modulprüfung gestatten.

(3) Die Module können durch die Leistungsnachweise
1. handlungsorientierte Prüfung,
2. Klausur,
3. mündliche Prüfung,
4. mediengestützte Präsentation,
5. Referat,
6. Hausarbeit und
7. Projektarbeit
abgeschlossen werden. Leistungsnachweise können auch 
miteinander kombiniert werden und sind grundsätzlich in-
nerhalb des jeweiligen Moduls zu erbringen. Im Fall der 
Kombination von Leistungsnachweisen ist eine Abwei-
chung von den zeitlichen Vorgaben in den Absätzen 4 bis 
10 zulässig. Zu allen Leistungsnachweisen, mit Ausnahme 
von Klausur und Hausarbeit, ist eine Niederschrift zu ferti-
gen, die die wesentlichen Inhalte sowie die Bewertung ent-
hält. Die Zuordnung der Leistungsnachweise auf die Mo-
dule erfolgt im Modulhandbuch.

(4) Handlungsorientierte Prüfungen können als Einzel- oder 
Gruppenprüfungen durchgeführt werden. Eine Prüfgruppe 
soll aus mindestens zwei und höchstens sechs Studieren-
den bestehen. Die Prüfzeit sollte für jeden Studierenden 
60 Minuten nicht überschreiten. Die Prüfung wird von min-
destens zwei Prüfern abgenommen. Der Erstprüfer muss 
Lehrkraft oder Lehrbeauftragter der zuständigen Bildungs-
einrichtung sein; ihm obliegt die Verfahrensleitung.

(5) Die Bearbeitungszeit bei Klausuren beträgt mindestens 
180, höchstens 300 Minuten. Das Ablegen der Klausuren 
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ist vom Prüfungsamt so zu gestalten, dass die Anonymi-
tät der zu Prüfenden gegenüber den Prüfern gewährleistet 
ist. Die Aufteilung der Klausuren zur Korrektur auf mehre-
re Prüfer ist zulässig. Erfolgt in diesem Fall die Korrektur 
durch mehrere Prüfer unterschiedlicher Lehrgebiete, wer-
den die erreichten Rangpunkte nach Einigung durch die 
beteiligten Prüfer bestimmt. Wird eine Wiederholungsklau-
sur mit weniger als 5,00 Rangpunkten bewertet, muss die-
se einer Zweitkorrektur unterzogen werden.

(6) Mündliche Prüfungen können als Einzel- oder Grup-
penprüfungen durchgeführt werden. Eine Prüfgruppe soll 
aus mindestens zwei und höchstens sechs Studierenden 
bestehen. Die Prüfzeit sollte für jeden Studierenden 60 Mi-
nuten nicht überschreiten. Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt ent-
sprechend.

(7) Mediengestützte Präsentationen können als Einzel- 
oder Gruppenprüfungen durchgeführt werden. Eine Prüf-
gruppe soll aus mindestens zwei und höchstens sechs 
Studierenden bestehen. Die Prüfzeit sollte für jeden Studie-
renden mindestens 15 Minuten betragen, jedoch 30 Minu-
ten nicht überschreiten. Für die anschließende Beantwor-
tung von Fragen und die Diskussion ist eine angemessene 
Zeitspanne vorzusehen. Diese soll 15 Minuten nicht über-
schreiten. Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(8) Referate werden als Einzelprüfungen durchgeführt. 
Die Dauer des Referats beträgt mindestens 15, höchstens 
25 Minuten. Für die anschließende Beantwortung von Fra-
gen und die Diskussion ist eine angemessene Zeitspan-
ne vorzusehen. Diese soll 15 Minuten nicht überschreiten. 
Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(9) Hausarbeiten sind auf der Grundlage modulspezifi -
scher Inhalte anzufertigen. Sie werden während des je-
weiligen Moduls bearbeitet und bewertet. Die Aufteilung 
der Hausarbeiten zur Korrektur auf mehrere Prüfer ist zu-
lässig. Erfolgt in diesem Fall die Korrektur durch mehrere 
Prüfer unterschiedlicher Lehrgebiete, werden die erreich-
ten Rangpunkte nach Einigung durch die beteiligten Prü-
fer bestimmt. Wird eine Wiederholungshausarbeit mit we-
niger als 5,00 Rangpunkten bewertet, muss diese einer 
Zweitkorrektur unterzogen werden.

(10) Die Vorstellung der Ergebnisse der Projektarbeit er-
folgt durch die Projektgruppe. Eine Projektgruppe besteht 
aus mindestens drei Studierenden und soll die Anzahl von 
acht Studierenden nicht überschreiten. Jede Projektgrup-
pe soll von dem Erstprüfer betreut werden. Die Dauer der 
Ergebnisvorstellung beträgt mindestens 30 Minuten und 
soll 60 Minuten nicht überschreiten. Für die anschließen-
de Beantwortung von Fragen und die Diskussion ist eine 
angemessene Zeitspanne vorzusehen. Diese soll 15 Mi-
nuten nicht überschreiten. Grundlage der Bewertung sind 
die Vorstellung als Gemeinschaftsleistung, der individuel-
le Beitrag der einzelnen Projektmitglieder an der Vorstel-
lung und die schriftliche Ausarbeitung. Die Gewichtung der 
Bewertungsanteile regelt das Modulhandbuch. Absatz 4 
Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Ist im Wiederholungsfall 
oder im Fall des entschuldigten Versäumnisses keine aus-
reichende Anzahl an Projektmitgliedern vorhanden, ist dem 

Studierenden statt des Projekts ein Referat nach Absatz 8 
durch das Prüfungsamt zuzuteilen.

§ 42
Durchführung und Bewertung der fachtheoretischen 

Modulprüfungen

(1) Die Bekanntgabe des Termins und der zulässigen Hilfs-
mittel einer fachtheoretischen Modulprüfung erfolgt min-
destens eine Woche vor dem Prüfungstermin durch das 
Prüfungsamt. Vor Beginn der Erbringung der Leistungs-
nachweise sind die Studierenden über die Folgen einer 
Täuschung oder eines Täuschungsversuchs zu belehren. 
Das Ergebnis der Prüfung wird dem Studierenden durch 
das Prüfungsamt schriftlich bekannt gegeben; Studien-
abschnitt, Modul, Prüfungsform, Datum, Rangpunkte und 
Note sind dabei anzugeben.

(2) Eine fachtheoretische Modulprüfung ist bestanden, 
wenn sie mindestens mit 5,00 Rangpunkten bewertet wur-
de. Wird eine Prüfungsleistung durch mehrere Prüfer be-
wertet und schließen sich die weiteren Prüfer der Bewer-
tung des Erstprüfers nicht an, errechnet sich das Ergebnis 
aus dem arithmetischen Mittel der vergebenen Rangpunk-
te. § 41 Abs. 5 Satz 4 und Abs. 9 Satz 4 bleibt unberührt. 
Besteht eine fachtheoretische Modulprüfung aus mehreren 
Prüfungsleistungen, ist diese bestanden, wenn in jeder Prü-
fungsleistung mindestens 5,00 Rangpunkte erreicht wur-
den. Das Ergebnis errechnet sich in diesen Fällen durch 
Bildung des gewichteten arithmetischen Mittels. Die Ge-
wichtung ergibt sich aus dem Modulhandbuch.

(3) Die Bewertung einer fachtheoretischen Modulprüfung 
hat insbesondere die Richtigkeit der Aussagen, die Art und 
Folgerichtigkeit der Argumentation, die Gliederung und 
Ausdrucksweise sowie die praktische Anwendbarkeit des 
Ergebnisses zu berücksichtigen. Bei mündlichen Prüfungs-
leistungen (mündliche Prüfung, mediengestützte Präsen-
tation, Referat, Vorstellung von Ergebnissen der Projekt-
arbeit) sind außerdem die sprachliche Kompetenz und die 
Art und Weise der Darstellung zu bewerten.

§ 43
Bachelorarbeit

(1) Der Studierende soll durch die Bachelorarbeit nach-
weisen, dass er ein polizeirelevantes Thema und die damit 
verbundenen Problemstellungen innerhalb einer vorgege-
benen Frist mit wissenschaftlichen Methoden selbststän-
dig bearbeiten kann.

(2) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer die zuvor 
zu absolvierenden Modulprüfungen bestanden hat. § 41 
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Das Thema der Bachelorarbeit und der Betreuer werden 
vom Prüfungsamt bestimmt. Die zuständige Bildungsein-
richtung hat gegenüber dem Prüfungsamt sicherzustellen, 
dass eine ausreichende Anzahl von geeigneten Themen 
zur Verfügung steht.

(4) Für die Erstellung der Bachelorarbeit können die Stu-
dierenden, unter Anrechnung der Zeit auf das Selbststu-
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dium, bis zu sechs Wochen von der Anwesenheitspfl icht 
freigestellt werden. Die allgemeine beamtenrechtliche 
Dienstleistungspfl icht bleibt hiervon unberührt. Der Zeit-
punkt der Abgabe der Bachelorarbeit wird durch das Prü-
fungsamt festgelegt.

(5) Überschreitungen des von der Bachelorordnung zu be-
stimmenden Höchstumfangs der Bachelorarbeit sind nur 
bei Vorliegen besonderer Umstände zulässig und bedür-
fen der vorherigen Genehmigung durch das Prüfungsamt.

(6) Eine Bachelorarbeit gilt vorbehaltlich § 44 Abs. 4 Satz 3 
als bestanden, wenn sie mit mindestens 5,00 Rangpunk-
ten bewertet wurde. Sie ist von zwei Prüfern zu begutach-
ten und zu bewerten. Als Erstprüfer soll der Betreuer der 
Arbeit eingesetzt werden. Die Bewertungen sind schrift-
lich zu begründen. Weichen die Bewertungen einer Ba-
chelorarbeit um nicht mehr als 3,00 Rangpunkte vonei-
nander ab, so wird das arithmetische Mittel gebildet. Bei 
größeren Abweichungen ist den Prüfern Gelegenheit zu 
geben, ihre Bewertungen bis auf einen Unterschied von 
höchstens 3,00 Rangpunkten anzugleichen. Gelingt dies 
nicht, bestimmt das Prüfungsamt einen Drittprüfer. Die ab-
schließende Punktzahl wird durch das Prüfungsamt durch 
Bildung des arithmetischen Mittels der drei Bewertungen 
festgesetzt. Das Bewertungsverfahren soll acht Wochen 
nicht überschreiten.

(7) Kann der Studierende aus von ihm nicht zu vertreten-
den Gründen die Bachelorarbeit nicht in der vorgegebe-
nen Frist erstellen, kann er beim Prüfungsamt vor Ablauf 
der festgesetzten Bearbeitungszeit eine Verlängerung der 
Bearbeitungszeit beantragen. Das Prüfungsamt kann die 
Frist um höchstens sechs Wochen studienbegleitend ver-
längern. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.

(8) Nähere Regelungen, insbesondere zur Themenaus-
wahl und -vergabe, zu Fristen und Bearbeitungszeiten, 
zur Betreuung, zu Recherche- und Untersuchungsanfra-
gen, sowie zur Form der Bachelorarbeit, erfolgen in der 
Bachelorordnung.

§ 44
Verteidigung der Bachelorarbeit

(1) Der Studierende hat seine Bachelorarbeit bei der zu-
ständigen Bildungseinrichtung in einem mündlichen Prü-
fungsgespräch vorzustellen und zu verteidigen.

(2) Zur Verteidigung wird zugelassen, wer für die Bachelor-
arbeit mindestens 5,00 Rangpunkte erhalten hat.

(3) Die Verteidigung fi ndet vor dem Erst- und Zweitprü-
fer nach § 43 Abs. 6 Satz 2 und 3 statt, wobei der Erst-
prüfer das Verfahren unter Beisitz des Zweitprüfers lei-
ten soll. Für den Fall der Verhinderung des Erst- oder 
Zweitprüfers bestellt das Prüfungsamt weitere Prüfer für 
die Verteidigung. Die Dauer der Verteidigung beträgt min-
destens 20 Minuten und soll 35 Minuten nicht überschrei-
ten. Wurde durch das Prüfungsamt nach § 43 Abs. 6 Satz 7 
ein Drittprüfer bestellt, soll dieser der Verteidigung eben-
falls beisitzen.

(4) Die Verteidigung ist bestanden, wenn sie mit mindes-
tens 5,00 Rangpunkten bewertet wurde. Kommen die Prü-
fer nach Absatz 3 nicht zu einem übereinstimmenden Er-
gebnis, errechnet sich dies aus dem arithmetischen Mittel 
der vergebenen Rangpunkte. Ist die Verteidigung nicht 
bestanden, gilt auch die Bachelorarbeit als nicht bestan-
den. Es ist nach Maßgabe des § 45 Abs. 3 eine neue Ba-
chelorarbeit anzufertigen, vorzustellen und zu verteidigen.

(5) Über die Verteidigung ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die die wesentlichen Fragestellungen und Antworten so-
wie die Bewertung beinhaltet. Die Niederschrift ist von den 
Prüfern zu unterzeichnen. Das Ergebnis der Verteidigung 
ist dem Studierenden am selben Tag bekannt zu geben.

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeit-
raum der Verteidigung unterziehen, sollen nach Maßgabe 
der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen wer-
den. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung 
und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Über die Zu-
lassung entscheidet das Prüfungsamt oder der vom Prü-
fungsamt dafür ermächtigte Erstprüfer. Darüber hinaus gilt 
§ 12 Abs. 2 entsprechend.

(7) Nähere Regelungen zur Durchführung der Verteidi-
gung der Bachelorarbeit erfolgen in der Bachelorordnung.

§ 45
Wiederholung von Prüfungen

(1) Nicht bestandene fachtheoretische Modulprüfungen 
können einmal wiederholt werden. Die Entscheidung über 
eine zweite Wiederholung in begründeten Ausnahmefällen 
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 ThürLaufbG trifft das Prüfungs-
amt. Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Tag der Bekanntgabe des Ergebnisses der ersten Wie-
derholungsprüfung schriftlich beim Prüfungsamt zu stel-
len und zu begründen. Die Wiederholung soll innerhalb 
von sechs Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses durchgeführt werden. § 41 Abs. 5 Satz 5 und 
§ 41 Abs. 9 Satz 5 bleiben unberührt. Wird die erste Wie-
derholungsprüfung sowie, soweit zugelassen, die zweite 
Wiederholungsprüfung nicht mit mindestens 5,00 Rang-
punkten bewertet, gilt die fachtheoretische Modulprüfung 
als endgültig nicht bestanden.

(2) Wird eine fachtheoretische Modulprüfung, die aus 
mehreren Prüfungsleistungen besteht, nicht bestanden, 
so sind nur diejenigen Prüfungsleistungen zu wiederho-
len, die nicht bestanden wurden. Wird auch im Wiederho-
lungsfall sowie, soweit zugelassen, im zweiten Wiederho-
lungsfall diese Prüfungsleistung nicht mit mindestens 5,00 
Rangpunkten bewertet, gilt die Modulprüfung als endgül-
tig nicht bestanden. 

(3) Für die Wiederholung der Praktika sowie der Bachelor-
arbeit und deren Verteidigung gilt Absatz 1 entsprechend. 
Die Wiederholung der Bachelorarbeit und deren Verteidi-
gung soll innerhalb der Regelstudienzeit erfolgen. Die Wie-
derholung nur einzelner Praktikumsstationen ist nicht zu-
lässig. Ein Praktikum, das in der ersten Studienhälfte nicht 
bestanden wurde, soll durch Zurückversetzung des Stu-
dierenden in einen nachfolgenden Studiengang wiederholt 
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werden. Wird in der zweiten Studienhälfte ein Praktikum 
nicht bestanden, soll es im Anschluss an das letzte Studi-
enjahr wiederholt werden. Über die Verwendung der Stu-
dierenden während der Wiederholung entscheidet die zu-
ständige Bildungseinrichtung im Einvernehmen mit dem 
für die Polizei zuständigen Ministerium.

§ 46
Gesamtergebnis

(1) Die erreichten Rangpunkte der Einzelleistungen in den 
fachtheoretischen Modulprüfungen, in der Bachelorarbeit 
und deren Verteidigung sowie in den Praktika werden je-
weils mit den im Modulhandbuch entsprechend zugeord-
neten Leistungspunkten gewichtet.

(2) Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der nach Absatz 1 errechneten Werte. Dabei 
werden die Ergebnisse
1. der fachtheoretischen Modulprüfungen mit 70 vom Hun-

dert,
2. der Bachelorarbeit und deren Verteidigung mit 20 vom 

Hundert und
3. der Praktika mit 10 vom Hundert
berücksichtigt. § 10 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 47
Prüfungszeugnis, Bachelorurkunde, Diploma 

Supplement, Ausbildungsbescheinigung

(1) Über den erfolgreichen Abschluss des Studiums erteilt 
das Prüfungsamt dem Studierenden in deutscher und auf 
Antrag in englischer Sprache (Transcript of Records) ein 
Prüfungszeugnis.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält insbesondere 
1. das Gesamtergebnis mit Rangpunkten und Note,
2. gesondert das Ergebnis der Bachelorarbeit einschließ-

lich deren Verteidigung mit Rangpunkten und Note,
3. gesondert die Ergebnisse der absolvierten Module mit 

Rangpunkten und Note,
4. die Feststellung, dass der Studierende die Bachelorprü-

fung bestanden und damit die Laufbahnbefähigung für 
den gehobenen Polizeivollzugsdienst erlangt hat und

5. die Einstufung des Gesamtergebnisses nach der 
ECTS-Bewertungsskala:
 A für die Besten 10 vom Hundert,
 B für die Nächsten 25 vom Hundert,
 C für die Nächsten 30 vom Hundert,
 D für die Nächsten 25 vom Hundert,
 E für die Nächsten 10 vom Hundert
des Studienjahrgangs.

(3) Das Prüfungszeugnis wird von dem Leiter des Prü-
fungsamts unterschrieben, gesiegelt und trägt das Datum 
des Tages, an dem durch das Prüfungsamt festgestellt 
wurde, dass der Studierende alle Prüfungen erfolgreich 
abgelegt hat.

(4) Neben dem Prüfungszeugnis erhält der Studierende 
von der zuständigen Bildungseinrichtung die Bachelorur-
kunde nach dem Muster der Anlage, mit der ihm die Verlei-
hung des Abschlusses „Bachelor of Arts“ beurkundet wird.

(5) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums stellt das 
Prüfungsamt ein Diploma Supplement aus.

(6) Hat der Studierende das Studium nicht erfolgreich ab-
geschlossen, wird auf seinen Antrag vom Prüfungsamt eine 
schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten 
Prüfungsleistungen und deren Noten enthält. Die Beschei-
nigung muss deutlich erkennen lassen, dass die Bache-
lorprüfung nicht bestanden ist.

§ 48
Anrechnung erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten

(1) Module oder Teile davon sowie Prüfungsleistungen, 
die in anderen Studiengängen oder an anderen Bildungs-
einrichtungen erbracht wurden, sind anrechenbar, soweit 
die Gleichwertigkeit gegeben ist. Gleichwertigkeit ist ge-
geben, wenn die erbrachten Leistungen nach Inhalt, Um-
fang und Anforderungen denjenigen des Studiengangs, in 
dem die Anrechnung erfolgen soll, im Rahmen einer wer-
tenden Gesamtbetrachtung im Wesentlichen entsprechen.

(2) Die Anerkennung von Modulen, die an anderen Hoch-
schulen im In- oder Ausland absolviert wurden, erfolgt auf 
Grundlage des Übereinkommens über die Anerkennung 
von Qualifi kationen im Hochschulbereich in der europäi-
schen Region (Lissabon-Konvention). Sie ist zu erteilen, 
soweit keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen bestehen.

(3) Die Entscheidung über die beantragte Anrechnung 
von erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten trifft das 
Prüfungsamt.

§ 49
Zuerkennung der Befähigung für den mittleren 

Polizeivollzugsdienst, Übernahme in den 
Vorbereitungsdienst der Laufbahn des mittleren 

Polizeivollzugsdienstes

(1) Hat ein Studierender eine im letzten Studienjahr abzu-
legende Modulprüfung endgültig nicht bestanden, kann 
ihm auf schriftlichen Antrag das Prüfungsamt die Befähi-
gung für die Laufbahn des mittleren Polizeivollzugsdiens-
tes zuerkennen, wenn die im Laufe des Studiums und die 
vor einer vom Prüfungsamt bestellten Prüfungskommis-
sion in mündlicher oder handlungsorientierter Prüfung 
nachgewiesenen Kenntnisse ausreichen. Der Antrag ist 
innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntgabe des 
endgültigen Nichtbestehens zu stellen. Über die Prüfung 
ist eine Niederschrift zu fertigen, die die wesentlichen 
Fragestellungen und Antworten sowie die Bewertung 
enthält. § 12 gilt entsprechend.

(2) Die Prüfungskommission setzt sich aus dem Leiter 
des Prüfungsamts als Vorsitzenden, einer hauptamtlichen 
Lehrkraft der zuständigen Bildungseinrichtung sowie ei-
nem Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes zu-
sammen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 wird mit ein-
facher Mehrheit getroffen.
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(3) Die Zuerkennung steht einer mit 5,00 Rangpunk-
ten bestandenen Laufbahnprüfung für den mittleren 
Polizeivollzugsdienst gleich.

(4) Nimmt der Antragsteller aus von ihm zu vertretenden 
Gründen den für den Nachweis nach Absatz 1 anberaum-
ten Termin nicht oder nicht rechtzeitig wahr, ist der Antrag 
durch das Prüfungsamt abzulehnen. § 13 Abs. 2 und 3 gilt 
entsprechend.

(5) Beantragt ein Studierender im ersten Studienjahr die 
Übernahme in den Vorbereitungsdienst der Laufbahn des 
mittleren Polizeivollzugsdienstes, ist eine Anrechnung des 
bereits abgeleisteten Vorbereitungsdienstes grundsätzlich 
nicht möglich. Erfolgt der Antrag im zweiten Studienjahr 
soll ein Jahr angerechnet werden. Die Entscheidung trifft  
das für die Polizei zuständige Ministerium im Einverneh-
men mit den zuständigen Bildungseinrichtungen. Anträge 
nach den Sätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn der 
Studierende bereits einen Bestandteil der Bachelorprüfung 
endgültig nicht bestanden hat.

Dritter Teil
Ausbildungsaufstieg, Übergangs- und 

Schlussbestimmungen

§ 50
Ausbildungsaufstieg

(1) Beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes, die zum 
Ausbildungsaufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
zugelassen sind (Aufstiegsbeamte), nehmen nach § 40 
Abs. 1 ThürLaufbG am Vorbereitungsdienst für die Lauf-
bahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes teil. Soweit 
die Absätze 2 bis 4 nichts anderes bestimmen, sind die Re-
gelungen dieser Verordnung über den Vorbereitungsdienst 
in der Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes 
anzuwenden.

(2) Die Zulassung zum Ausbildungsaufstieg richtet sich 
nach den Bestimmungen des Thüringer Laufbahngeset-
zes in Verbindung mit den entsprechenden laufbahnrecht-
lichen Regelungen für den Polizeivollzugsdienst des Lan-
des. § 4 fi ndet keine Anwendung. 

(3) Die Studiendauer der Aufstiegsbeamten wird
1. aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Vorberei-

tungsdienstes in der Laufbahn des mittleren Polizei-
vollzugsdienstes nach § 20 Abs. 2 ThürLaufbG und 

2. aufgrund der berufl ichen Praxis im mitt leren 
Polizeivollzugsdienst in entsprechender Anwendung 
des § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürLaufbG

um jeweils sechs Monate verkürzt. Ihnen werden hierfür 
insgesamt 60 Leistungspunkte angerechnet.

(4) Die Aufstiegsbeamten haben im Rahmen des Studiums 
ein speziell gestaltetes Einführungsmodul und mindestens 
ein berufspraktisches Modul zu absolvieren.

§ 51
Übergangsbestimmung

(1) Diese Verordnung fi ndet erstmals für Anwärter, die mit 
der Ausbildung oder dem Studium nach dem 30. Septem-
ber 2016 beginnen, sowie für Aufstiegsbeamte, die mit dem 
Studium nach dem 30. September 2017 beginnen, Anwen-
dung. Für Anwärter, die ihre Ausbildung oder ihr Studium 
vor dem 1. Oktober 2016 begonnen haben, und für Auf-
stiegsbeamte, die ihr Studium vor dem 1. Oktober 2017 
begonnen haben, fi ndet die Thüringer Verordnung über die 
Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des mittleren Po-
lizeivollzugsdienstes vom 5. Juni 1997 (GVBl. S. 283), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 7. September 2012 
(GVBl. S. 403), oder die Thüringer Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
vom 2. September 2014 (GVBl. S. 629) bis zur Beendigung 
der Ausbildung oder des Studiums weiter Anwendung, so-
weit Absatz 2 nichts anderes bestimmt.

(2) Für die in Absatz 1 Satz 2 genannten Anwärter und 
Aufstiegsbeamten gelten die §§ 29, 45 und 49 dieser Ver-
ordnung.

§ 52
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 53
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 
2016 in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 treten
1. die Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Prü-

fung für die Laufbahn des mittleren Polizeivollzugs-
dienstes vom 5. Juni 1997 (GVBl. S. 283), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 7. September 2012 (GVBl. 
S. 403), und

2. die Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
den gehobenen Polizeivollzugsdienst vom 2. Septem-
ber 2014 (GVBl. S. 629)

außer Kraft.

Erfurt, den 23. September 2016

Der Minister für Inneres und Kommunales

H. Poppenhäger
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Anlage
(zu § 47 Abs. 4)

 

Bachelorurkunde

Die ___________________(zuständige Bildungseinrichtung)

verleiht

Herrn/ Frau (Vorname)____ (Name)_____

geboren am (Datum)___ in (Geburtsort)___

aufgrund der 
 am_________(ggf. Teilbereich der zuständigen Bildungseinrichtung) 

bestandenen Laufbahnprüfung im 

Studiengang Polizeivollzugsdienst (B.A.)

den akademischen Grad

Bachelor of Arts (B.A.)

(Ort)__, den (Datum)__

____________________   __________________

Unterschrift (Leiter der zuständigen  Unterschrift (ggf. Leiter des 

Bildungseinrichtung)  Teilbereichs der zuständigen Bildungsein- 
 richtung)

([Präge]Siegel)

Landeswappen


